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DIE H-hM
Für schlaflose Nächte

In einer schönen Schweizerstadt am
Rhein hat sich dieser Tage das Gericht mit
einer ganz besonders ausgefallenen
Geschichte befassen müssen.

Ein Beamter des städtischen Baudepartements

wurde sehr häufig in den frühen
Morgen- oder späfen Nachtstunden durch
die Telefonklingel geweckt. Und wenn er
dann schlaftrunken dem warmen Bett
entstieg und den Hörer abnahm, kam keine
Antwort. Schliefjiich rifj dem Geplagten
die Geduld, er veranlagte die nötigen
Nachforschungen, und bald war der
Urheber der Nachtbubensfreiche gefunden

in Gestalt einer ehrwürdigen, alten
Dame, die im vornehmsten Stadtviertel ein
Einfamilienhaus besitzt.

Besagte Dame müfjte nun also vor dem
Kadi erscheinen, wo sie ihren originellen
Einfall damit erklärte, der Beamte habe sie
einmal mit einer bauamtlichen Expertise
vertäubt. Eine Waschmaschine im
Nachbarhaus habe sie gestört, der Beamte habe
die Sache untersucht und habe festgestellt,
Maschine und Bauverhältnisse seien in
Ordnung, und sie, die alte Dame, solle
halt vielleicht am nachbarlichen Waschtag
in die Stadt gehn und einen Kaffee trinken,
wenn das Geräusch sie derart störe. Aber
oha! Sie lasse sich nicht aus dem eigenen
Hause vertreiben, und wenn sie keine
Ruhe habe, dann brauche der Beamte auch
keine.

Der Richter machte sie höflich aber
bestimmt auf das Ungehörige ihres Verhaltens

aufmerksam, worauf sie bemerkte, sie
habe ja nicht jede Nacht angerufen,
sondern nur, wenn sie ohnehin habe aufstehen

müssen, und vor allem, wenn sie nicht
habe schlafen können. Sie erwies sich im
übrigen als gänzlich unbeeindruckbar und
nahm die Verurteilung zu einer Geldbufje
mit gröfjter Gelassenheit entgegen.

Wir aber wissen nun endlich, was wir
in unsern schlaflosen Nächten anfangen
können. Wir teiephonieren einfach, von
den Bundesräten bis zur Preiskontrolle und

der Kehrichtabfuhr, sämtlichen Beamten,
die jemals einen Entscheid getroffen
haben, der uns nicht pafjt. Und überhaupt,
warum sollten wir uns auf Beamte
beschränken? Wenn wir doch schon einmal
das Telephon haben! Warum nicht einfach
alle Leute, die uns je vertäubt haben,
zwischen zwei und drei Uhr morgens
anrufen? Uns vertreibt es in schlaflosen Nächten

die Zeit, man kann schliefjiich nicht
immer lesen und die PTT machen einen
netten Profit zu einer Stunde, wo der
Geschäftsgang sonst eher flau ist. Bethli.

Die Schweizerin ist so aggressiv
hört man Ausländer und auch Schweizer klagen.
Und ich glaube, sie haben Recht! Natürlich brauchen

manche Männer etwas Zuspruch und
Aufmunterung heutzutage bei dem Frauenüberschuß!
Aber, auf das wie kommt es an... Neben mir
wohnt ein hübscher, junger G. I., Student am Poly.
Eben jetzf, um zehn Uhr morgens, kommt seine
Freundin die Treppe herauf. Vorsichtig klopft sie
bei ihm an, denn sie weiß, daß ihr kaugummikauender

Abgott aus dem wilden Westen sich
selten vor elf Uhr zu erheben pflegt. «What's the
matter?», brummt er unwirsch ohne zu öffnen.
«Ich bin es, darling», flötet Vreneli süß, «ich
komme nur rasch Grüezi sagen. Hast Du gut
geschlafen?» So besorgter Nachfrage kann selbst
der größte Flegel nichf widerstehen. Der junge
Mann entschließt sich zu öffnen und die Fortsetzung

des, für unser Empfinden, peinlichen Dialogs
bleibt uns erspart.

Doch was wir auf der Straße hören, ist nicht
besser! «Also, Du holst mich morgen ab, nicht
wahr?» frägt die kleine Sténodactylo, während
sie sich, mitten auf dem Paradeplafz überschwenglich

von einem jungen Mann verabschiedet, der
ganz offensichtlich nur den einen Gedanken hat,
möglichst schnell von ihr weg, zu irgendwelchen
Jaßkumpanen zu kommen. «Wann sehe ich Dich

wieder?» tönt es von der anderen Seite aus dem
Munde einer eleganten Frau im kostbaren Pelz
deren Begleiter mit mürrischer Miene und den
Händen in den Hosentaschen neben ihr steht,

Verkehrte Welt! Wirklich, wir sind nicht
altmodisch und weder Gegner des Frauenstimmrechls
noch der Gleichberechtigung. Im Gegenteil I Doch

wo der kleine Unterschied anfängt, hört die
Gleichberechtigung ganz entschieden auf!
Draufgängertum in Liebessachen sollte dem Mann
vorbehalten bleiben! Nicht etwa, daß er wirklich die
Initiative besäße! Gott bewahre! Aber aussehen
muß es so! Ueberzeugt muß er davon sein! Und
nur wenn sie ganz « unter sich » sind, und
erzählen, wie sie ihre Männer kennen lernlen, dürfen

Frauen träumerisch gestehen: «Ja, damals,
gleich als ich ihn das erste Mal sah, habe ich
mir fest vorgenommen: «ihn oder keinen.»

Monique,

Die Cousine
«Wer isch säb Fräulein, wo dich immer so aa-

lueget?» fragte sie ihn.
«Säb? Das isch e Cousine vo mir, e wiiiläufigi

Cousine.»
«So», murmelt sie, «für e Cousine lueget sie

di aber ziemli unverwandt aa.» D. H,

Lebensversicherung

Der Agenf erklärt den Neuvermählten die
Vorzüge der Lebensversicherung. Der jungen Frau

scheint die Sache nichf ganz klar zu sein. Schüchtern

fragt sie: «Jä, und was chumi über wänn er

am Läbe bliibt » >

+

Ein anderer Ehemann war seif vielen Jahren
versichert und hatte immer pünktlich seine Prämien
bezahl!. Da setzten die Zahlungen plötzlich aus

und nach einigen Mahnungen erhielt die
Versicherung einen Brief der Gatfin:

«Geehrte Herren. Mein Mann isf vor einem
halben Jahr gestorben. Daher kann ich leider die

Prämien nichf mehr bezahlen, wofür ich Sie um

Entschuldigung biffe.» D. H.
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3Rc(abon f)at ben Vorteil, neuralgifchc, rf)eu=

matifche uni) gidjfijche ©djmeräcn bie oft fef)r
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